
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/10/7 Ra 2021/21/0088
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.2021

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §56 Abs1 Z1

NAG 2005 §2 Abs7

VwGG §42 Abs2 Z1

VwRallg

Rechtssatz

Aufenthalte zu Besuchszwecken oder Ferienaufenthalte können von ihrer Zielrichtung her, und jedenfalls, wenn sie

kurzfristig waren, keine Verschiebung des Mittelpunktes der Lebensinteressen zur Folge haben (vgl. ErläutRV (330

BlgNR 24. GP) und VwGH 27.2.2020, Ra 2019/22/0101; VwGH 16.12.2014, Ra 2014/22/0071 bis 0073).

Schlagworte

Auslegung Anwendung der Auslegungsmethoden Verhältnis der wörtlichen Auslegung zur teleologischen und

historischen Auslegung Bedeutung der Gesetzesmaterialien VwRallg3/2/2 Besondere Rechtsgebiete
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